
Geschäftsordnung des Hauptvorstandes des SC Borchen  
 

 

 

§ 1  

Geschäftsordnung (Erlass/ Änderung)  

 

Die Geschäftsordnung kann jederzeit durch die Mitgliederversammlung geändert oder 

aufgehoben werden.  

 

 

 

§ 2  

Zusammensetzung des Hauptvorstandes 

 

Der Hauptvorstand setzt sich aus dem 1. und dem 2. Vorsitzenden, dem Vorstand Finan-

zen, dem Vorstand Sport/ Sportkurse, dem Vorstand Übungsleiter/ Verträge, dem Vor-

stand Soziales, dem Vorstand Medien und Presse, dem Vorstand Einkauf/ Veranstaltung 

sowie den berufenen Beisitzern zusammen.  

 

 

§ 3  

Tagesordnung  

 

Die Tagesordnung wird von dem 1. Vorsitzenden in Zusammenarbeit mit dem 2. Vorsit-

zenden aufgestellt.  

 

 

§ 4  

Vertraulichkeit/ Öffentlichkeit  

 

Die Sitzungen des Hauptvorstandes sind nicht öffentlich.  

Der Vorstand kann mit einfacher Mehrheit über die Zulassung weiterer Personen zur Sit-

zung entscheiden.  

Die im Rahmen der Vorstandssitzung beratenen Themen sind vertraulich zu behandeln.  

Ergebnisse der Sitzungen, die für die Mitglieder des Vereins (oder einzelner Abteilungen) 

relevant sind, dürfen mit Beschluss des Vorstandes kommuniziert werden.  

 

§ 5  

Niederschrift  

 

Der Ablauf einer jeden Vorstandssitzung ist durch den Protokollführer schriftlich festzu-

halten.  

Jedem Vorstandsmitglied ist eine Abschrift des Sitzungsprotokolls zu übermitteln.  

 

 

§ 6  

Inkrafttreten  

 

Die vorliegende Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom 06. März 2020 in Kraft.  
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(Hinweise:  

 

In unserer Satzung ist bereits geregelt, dass der 1. Vorsitzende den Hauptvorstand ein-

beruft, so oft die Situation dies erfordert.  

 

Der Hauptvorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwe-

send sind.  

Bei Beschlüssen entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen der Anwesenden, 

sofern in der Satzung für bestimmte Fälle nichts anderes bestimmt wird.  

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden bzw. bei seiner Abwe-

senheit die des 2. Vorsitzenden.  

 

Vor diesem Hintergrund müssen die Punkte Sitzungsleitung, Beschlussfähigkeit und Ab-

stimmung nicht nochmals in der Geschäftsordnung geregelt werden.)  

 
 


